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(Schwierigkeiten be1ı der Krankenkommunion.) Der
Redaktion dieser Zeitschrift wurden dıe Iolgenden ZUFT.

Begutachtung übersandt
„Im hierortigen Krankenhause liegt 1Ne Barmherzige Schwester

Zungenkrebs schwer darnieder. Die Krankheı ist weit fortgeschritten,
daß dıe Patientin weder es noch irgendwelche üssige Nahrun sıch.
nehmen kann auf dem gewöhnlichen Wege Darum hat ihr der Arzt LEL
den Magen Ernährungskanüle eingesetzt Diese 1ST. C ang, hat

ohlraum Durchmesser Von Vermt1  els diese
A aniüle ben eingeführten Glastrıchters wird die üssige Nahrung direkt
111 den agen befördert. Wenn nNOLL und bei der aufgeweilchten Hostie
WaTIe dies der all mu die Nahrung UTC. ein1ge pritzen Vo W asser
4AUS der < anlıle den agen getrieben werden Nun räg sıch ob
unter olchen mständen rlaubt ist. der Tanken cdie tägliche heilige
Kommunilon der wenigstens das Vialıkum spenden Die kranke
Schwester hat allerdings erklärt daß iıhr die Nn Prozedur unwürdig
erscheıint daß S16 den Empfang der heiligen Kommunlion dermalen ent-
schieden ablehnt ber Herr Primararzt sagt würde ihn interes
Sleren, ob Urc. das Fınsetzen der Kanüle der Empfang der eiligen Kom-
un1ı0n ermöglicht werden kann Kıner Tme1lnNer Priesterkollegen (von He-
achtenswertem Kange) sagte INLT, vürde der kranken Schwester die
heilige ostie den un: esen Es würden siıch CeIN1ISEC kleine e1ıle
loslösen und Ur«ec den Deiche den en elangen Der orößte 'Te1il
der eiligen ostie würde sich allerdings MVMunde quflösen aber
der Schwester den TOS der eiligen KOommunıch ZUu gewähren, könnte
INa  e das zulassen: ‚Sacramenta propter homines‘

Mır persönlich scheint Qieser Weg noch ungangbarer, als der erste.
Denn erheben sich die Fragen: Werden diese kleinsten Teilchen,<die
Urc den peiche. VO  - der ostie losgelöst un den Magen geleite
werden, noch als rot. erkennbar und konsekrTierte Partıkeln S  9 daß
Inan behaupten kann, die Schwester hat dıe heilige Kommunion empfangen

Wenn der größte el der heiligen Hostie N1C. SoeNO0OSSCH werden kann,
sondern un aufgelöst werden muß, 1st das Nıe. iIrustratio
sacramentı und 1E unerlaubte Entehrung? Wiie an  ©mu die
Schwester die Spezles Munde ehalten, b1s S1€e die este ohne Gefahr
einer Verunehrung ausspucken dürite ‘“

„ın Patient hat schon TE Jang keine eiligen Sakramente
mehr empfangen der E1 Kind ist. HNEUIIN Te alt und sollte die erste
heilige Kommunlıon zugleic. als Wegzehrung empfangen. der eın
Patıent hat bısher unwürdig kommuniziert eiz SsSind alle drelı
schwer erkran daß mıt dem sicheren ode gerechnet werden muß uıund
War innerhal weniger Stunden S1e zönnen noch eichten und könnten
uch die heilige Hostie schlucken, Ur Desteht bei endreien Brechgefahr
die Sroß ISS daß S16 alle Stunden der unden brechen der
Tast noch kürzeren Zwischenzeiten. KEs ist. sehr bedauerlich, WenNnn der TS
nach Jahren N1C. einmal 1111 Sterben mehr kommunizieren kann
daß das Kınd NIC| einma! die erste heilige Kommunion empfangen kann
daß der Letzte mi1ıt dem ewußtsein terben mu ß daß alle KOom-
9uch die letzte, unwürdig un ‚WAar uch die Jetzte,
weil nach Ansıcht der Moralisten beiläufig .1Ne Stunde, nach anderen
mehrere Stunden vergangen SCIMN INUSSECI, daß S1e N1C. gebrochen haben
un er die offnung beiım jeizıgen Kommunionempfang estehen
würde, daß S16 innerhal weitferen Stunde N1C. mehr brechen A Öönnen



Aalle diese dier Wegzefxrung >‚ empfangenS  ‘  n  alle .dié's‘é’- e Wégééflfijflg‚ em;5fangen o  d  &O welche Garant1ezelt ip;;1; -  im strengsten Falle bei solchen gefordert werden?“  z  z  .  3. „Jemand ist magenleidend. Vor der notwendige  n Operation 's>ol'l;r V‚  der Mageh zuerst ausgespült werden. Die Operation ist “ gefährlich. Der  Patient will die heilige Kommunion empfangen. Wie viele Zeit muß zwischen  dieser.heiligen Wegzehrung und der Magenausspülung vergangen sein, ins-  besondere bei einem Priester, der kurz Zuv  .  %  or noch die ?1eiligg_Messe zef‚lebrier?  hatıı  ; Der Qberfläthiche, theologisch nichtéeriüg__end géscfiülté .  Leser wird die vorstehenden Fälle ohne langes Bedenken lösen,  indem er sagt, unter den obwaltenden Umständen solle man _  sich mit der geistigen Kommunion begnügen. Gott sieht ja aufs  Z  Herz und wird gewiß einer Seele, die ein brennendes Verlangen  nach der sakramentalen. Kommunion. hat, dieselbe aber de facto_  nicht e1hpfängen kann, die gleichen Gnaden verleihen durch die.  geistige Kommunion, wie durch den sakramentalen Empfang.  So gewährt ja auch die Begierd  taufe dieselbe Rechtfertigung. ‚  wie die Wassertaufe.  $  z  {  ; Diese Lösung ist gewiß  éirifach, aber éi-é‘ f1immt lnichf;“g‚e-"  nügende Rücksicht auf die vorhandenen Schwierigkeiten. _  — Zunächst ist es sententia communissima, daß jeder zum  Gebrauch der Vernunft gelangte Christ in Todesgefahr das  Viatikum nehmen muß, und zwar sub.gravi praecepto divinol)  gemäß den Heilandsworten: „Wenn ihr das Fleisch des Menschen-  sohnes nicht essen und sein Blut nicht trinken werdet, so werdet  ihr das Leben nicht in euch haben“.?) Also nicht bloß der kirch-  liche Gesetzgeber, sondern Gott selbst befiehlt den Empfang  des Viatikum. Wer diesem Befehl schuldbarerweise nicht nach-'  kommt, geht des ewigen Lebens verlustig. Dies sollte von den  Seelsorgern wie von den Kranken mehr beachtet werden; dann  kämen nicht so viele Fälle vor, wo Kranke ohne Empfang der-  Wegzehrung gestorben sind; dann würde  _ man rechtzgiti{g ‘an'  den Empfang des Viatikum denken.  S  Ohne Zweifel ist es daher objektiv eine }schwére Sünäej  wenn‘ jemand, der lebensgefährlich erkrankt ist, aus Nachläs-  j  sigkeit die heilige Wegzehrung nicht empfängt, weil er ein schwer  .  verpflichtendes, göttliches Gebot übertritt. Indes ist dies Gebot  nur ein positives und verpflichtet nicht cum gravi incommodo, -  wie der unter. Theologen übliche Ausdrück lautet. Ist dieses  grave incommodum vorhanden im ersten Falle, wo .die krebs-  kranke Schwester nur vermittelst der Magenkanüle kommuni-  zieren kann? Man könnte ein solch grave incommodum aus -  zwei Gründen als vorhanden bezeichnen. Erstens, .weil eine  Solche Art zu kommunizieren doch eine gewisse Unehrerbietig-  keit gegen das Sakrament  mM  ©  1t sich bringt.. Zweitens, }Wei]l auf(*{ :  1) Cf. S. Alphonsus, Theoll. mor. 1, 6  ©  ; n. 290 gt‘ 295.  - 2 Joh 6, 54  DE(07 er lwél‘ch;: Garantiezeit muß1mM strengsten bei solchen eiorde werden ? “
„Jemand ist magenleidend. Vor der notwendi Operation soll KL  R SA

der Magen zuerst ausgespült werden. Die Operation ist gefährlich. Der
Patient ıll die heilige Kommunion mpfangen Wie viele Zeit mu zwischendieser.heiligen Wegzehrung und der Magenausspülung vergangen se1ln, 1nNSs-
besondere bei einem Priester, der kurz AF noch die } eiligg Messe zglebriert .hnatS  ‘  n  alle .dié's‘é’- e Wégééflfijflg‚ em;5fangen o  d  &O welche Garant1ezelt ip;;1; -  im strengsten Falle bei solchen gefordert werden?“  z  z  .  3. „Jemand ist magenleidend. Vor der notwendige  n Operation 's>ol'l;r V‚  der Mageh zuerst ausgespült werden. Die Operation ist “ gefährlich. Der  Patient will die heilige Kommunion empfangen. Wie viele Zeit muß zwischen  dieser.heiligen Wegzehrung und der Magenausspülung vergangen sein, ins-  besondere bei einem Priester, der kurz Zuv  .  %  or noch die ?1eiligg_Messe zef‚lebrier?  hatıı  ; Der Qberfläthiche, theologisch nichtéeriüg__end géscfiülté .  Leser wird die vorstehenden Fälle ohne langes Bedenken lösen,  indem er sagt, unter den obwaltenden Umständen solle man _  sich mit der geistigen Kommunion begnügen. Gott sieht ja aufs  Z  Herz und wird gewiß einer Seele, die ein brennendes Verlangen  nach der sakramentalen. Kommunion. hat, dieselbe aber de facto_  nicht e1hpfängen kann, die gleichen Gnaden verleihen durch die.  geistige Kommunion, wie durch den sakramentalen Empfang.  So gewährt ja auch die Begierd  taufe dieselbe Rechtfertigung. ‚  wie die Wassertaufe.  $  z  {  ; Diese Lösung ist gewiß  éirifach, aber éi-é‘ f1immt lnichf;“g‚e-"  nügende Rücksicht auf die vorhandenen Schwierigkeiten. _  — Zunächst ist es sententia communissima, daß jeder zum  Gebrauch der Vernunft gelangte Christ in Todesgefahr das  Viatikum nehmen muß, und zwar sub.gravi praecepto divinol)  gemäß den Heilandsworten: „Wenn ihr das Fleisch des Menschen-  sohnes nicht essen und sein Blut nicht trinken werdet, so werdet  ihr das Leben nicht in euch haben“.?) Also nicht bloß der kirch-  liche Gesetzgeber, sondern Gott selbst befiehlt den Empfang  des Viatikum. Wer diesem Befehl schuldbarerweise nicht nach-'  kommt, geht des ewigen Lebens verlustig. Dies sollte von den  Seelsorgern wie von den Kranken mehr beachtet werden; dann  kämen nicht so viele Fälle vor, wo Kranke ohne Empfang der-  Wegzehrung gestorben sind; dann würde  _ man rechtzgiti{g ‘an'  den Empfang des Viatikum denken.  S  Ohne Zweifel ist es daher objektiv eine }schwére Sünäej  wenn‘ jemand, der lebensgefährlich erkrankt ist, aus Nachläs-  j  sigkeit die heilige Wegzehrung nicht empfängt, weil er ein schwer  .  verpflichtendes, göttliches Gebot übertritt. Indes ist dies Gebot  nur ein positives und verpflichtet nicht cum gravi incommodo, -  wie der unter. Theologen übliche Ausdrück lautet. Ist dieses  grave incommodum vorhanden im ersten Falle, wo .die krebs-  kranke Schwester nur vermittelst der Magenkanüle kommuni-  zieren kann? Man könnte ein solch grave incommodum aus -  zwei Gründen als vorhanden bezeichnen. Erstens, .weil eine  Solche Art zu kommunizieren doch eine gewisse Unehrerbietig-  keit gegen das Sakrament  mM  ©  1t sich bringt.. Zweitens, }Wei]l auf(*{ :  1) Cf. S. Alphonsus, Theoll. mor. 1, 6  ©  ; n. 290 gt‘ 295.  - 2 Joh 6, 54  DEDer oberfläthiche‚ theologisc nicht V genügend. gésch'ültéLeser wird die vorstehenden Fälle ohne langes edenken lösen,
indem. sagt, unter en obwaltenden Umständen So. INan
sıch mıt der geistigen Kommuniton begnügen. ott S1e. ja aufs
Herz und wird gewl einer‘ eele, dıe eın brennendes Verlangennach der sakramentalen. Kommunion. hat, 1ese1iDe ber de factoS  ‘  n  alle .dié's‘é’- e Wégééflfijflg‚ em;5fangen o  d  &O welche Garant1ezelt ip;;1; -  im strengsten Falle bei solchen gefordert werden?“  z  z  .  3. „Jemand ist magenleidend. Vor der notwendige  n Operation 's>ol'l;r V‚  der Mageh zuerst ausgespült werden. Die Operation ist “ gefährlich. Der  Patient will die heilige Kommunion empfangen. Wie viele Zeit muß zwischen  dieser.heiligen Wegzehrung und der Magenausspülung vergangen sein, ins-  besondere bei einem Priester, der kurz Zuv  .  %  or noch die ?1eiligg_Messe zef‚lebrier?  hatıı  ; Der Qberfläthiche, theologisch nichtéeriüg__end géscfiülté .  Leser wird die vorstehenden Fälle ohne langes Bedenken lösen,  indem er sagt, unter den obwaltenden Umständen solle man _  sich mit der geistigen Kommunion begnügen. Gott sieht ja aufs  Z  Herz und wird gewiß einer Seele, die ein brennendes Verlangen  nach der sakramentalen. Kommunion. hat, dieselbe aber de facto_  nicht e1hpfängen kann, die gleichen Gnaden verleihen durch die.  geistige Kommunion, wie durch den sakramentalen Empfang.  So gewährt ja auch die Begierd  taufe dieselbe Rechtfertigung. ‚  wie die Wassertaufe.  $  z  {  ; Diese Lösung ist gewiß  éirifach, aber éi-é‘ f1immt lnichf;“g‚e-"  nügende Rücksicht auf die vorhandenen Schwierigkeiten. _  — Zunächst ist es sententia communissima, daß jeder zum  Gebrauch der Vernunft gelangte Christ in Todesgefahr das  Viatikum nehmen muß, und zwar sub.gravi praecepto divinol)  gemäß den Heilandsworten: „Wenn ihr das Fleisch des Menschen-  sohnes nicht essen und sein Blut nicht trinken werdet, so werdet  ihr das Leben nicht in euch haben“.?) Also nicht bloß der kirch-  liche Gesetzgeber, sondern Gott selbst befiehlt den Empfang  des Viatikum. Wer diesem Befehl schuldbarerweise nicht nach-'  kommt, geht des ewigen Lebens verlustig. Dies sollte von den  Seelsorgern wie von den Kranken mehr beachtet werden; dann  kämen nicht so viele Fälle vor, wo Kranke ohne Empfang der-  Wegzehrung gestorben sind; dann würde  _ man rechtzgiti{g ‘an'  den Empfang des Viatikum denken.  S  Ohne Zweifel ist es daher objektiv eine }schwére Sünäej  wenn‘ jemand, der lebensgefährlich erkrankt ist, aus Nachläs-  j  sigkeit die heilige Wegzehrung nicht empfängt, weil er ein schwer  .  verpflichtendes, göttliches Gebot übertritt. Indes ist dies Gebot  nur ein positives und verpflichtet nicht cum gravi incommodo, -  wie der unter. Theologen übliche Ausdrück lautet. Ist dieses  grave incommodum vorhanden im ersten Falle, wo .die krebs-  kranke Schwester nur vermittelst der Magenkanüle kommuni-  zieren kann? Man könnte ein solch grave incommodum aus -  zwei Gründen als vorhanden bezeichnen. Erstens, .weil eine  Solche Art zu kommunizieren doch eine gewisse Unehrerbietig-  keit gegen das Sakrament  mM  ©  1t sich bringt.. Zweitens, }Wei]l auf(*{ :  1) Cf. S. Alphonsus, Theoll. mor. 1, 6  ©  ; n. 290 gt‘ 295.  - 2 Joh 6, 54  DEN1C empfangen kann, dıe ogleichen Gnaden verleihen durch die
gelstige Kommunion, wlie durch den sakramentalen Kmpfang.So gewährt ja auch dıe . Begierdaufte j1eselbe RechtiertigungW1e dıe Wassertaufe.

Diese Lösung ist eW1 eififach, aber 31e V fiimmt RC
nügende Kücksicht auf die vorhandenen Schwierigkeiten.UnacCcAs ist esS sententıa communissima, daß jeder ZUGebrauch der ernun gelangte Christ 1n Todesgefahr das
YVıatikum nehmen .muß, un ZWAaT SUuD.gTaVvl praecepto divinol)ema den Heılandsworten „Wenn ıhr das Fieisch des. Menschen-
sohnes nicht essen un se1in Iut N1ıC rinken werdet, So werdetS  ‘  n  alle .dié's‘é’- e Wégééflfijflg‚ em;5fangen o  d  &O welche Garant1ezelt ip;;1; -  im strengsten Falle bei solchen gefordert werden?“  z  z  .  3. „Jemand ist magenleidend. Vor der notwendige  n Operation 's>ol'l;r V‚  der Mageh zuerst ausgespült werden. Die Operation ist “ gefährlich. Der  Patient will die heilige Kommunion empfangen. Wie viele Zeit muß zwischen  dieser.heiligen Wegzehrung und der Magenausspülung vergangen sein, ins-  besondere bei einem Priester, der kurz Zuv  .  %  or noch die ?1eiligg_Messe zef‚lebrier?  hatıı  ; Der Qberfläthiche, theologisch nichtéeriüg__end géscfiülté .  Leser wird die vorstehenden Fälle ohne langes Bedenken lösen,  indem er sagt, unter den obwaltenden Umständen solle man _  sich mit der geistigen Kommunion begnügen. Gott sieht ja aufs  Z  Herz und wird gewiß einer Seele, die ein brennendes Verlangen  nach der sakramentalen. Kommunion. hat, dieselbe aber de facto_  nicht e1hpfängen kann, die gleichen Gnaden verleihen durch die.  geistige Kommunion, wie durch den sakramentalen Empfang.  So gewährt ja auch die Begierd  taufe dieselbe Rechtfertigung. ‚  wie die Wassertaufe.  $  z  {  ; Diese Lösung ist gewiß  éirifach, aber éi-é‘ f1immt lnichf;“g‚e-"  nügende Rücksicht auf die vorhandenen Schwierigkeiten. _  — Zunächst ist es sententia communissima, daß jeder zum  Gebrauch der Vernunft gelangte Christ in Todesgefahr das  Viatikum nehmen muß, und zwar sub.gravi praecepto divinol)  gemäß den Heilandsworten: „Wenn ihr das Fleisch des Menschen-  sohnes nicht essen und sein Blut nicht trinken werdet, so werdet  ihr das Leben nicht in euch haben“.?) Also nicht bloß der kirch-  liche Gesetzgeber, sondern Gott selbst befiehlt den Empfang  des Viatikum. Wer diesem Befehl schuldbarerweise nicht nach-'  kommt, geht des ewigen Lebens verlustig. Dies sollte von den  Seelsorgern wie von den Kranken mehr beachtet werden; dann  kämen nicht so viele Fälle vor, wo Kranke ohne Empfang der-  Wegzehrung gestorben sind; dann würde  _ man rechtzgiti{g ‘an'  den Empfang des Viatikum denken.  S  Ohne Zweifel ist es daher objektiv eine }schwére Sünäej  wenn‘ jemand, der lebensgefährlich erkrankt ist, aus Nachläs-  j  sigkeit die heilige Wegzehrung nicht empfängt, weil er ein schwer  .  verpflichtendes, göttliches Gebot übertritt. Indes ist dies Gebot  nur ein positives und verpflichtet nicht cum gravi incommodo, -  wie der unter. Theologen übliche Ausdrück lautet. Ist dieses  grave incommodum vorhanden im ersten Falle, wo .die krebs-  kranke Schwester nur vermittelst der Magenkanüle kommuni-  zieren kann? Man könnte ein solch grave incommodum aus -  zwei Gründen als vorhanden bezeichnen. Erstens, .weil eine  Solche Art zu kommunizieren doch eine gewisse Unehrerbietig-  keit gegen das Sakrament  mM  ©  1t sich bringt.. Zweitens, }Wei]l auf(*{ :  1) Cf. S. Alphonsus, Theoll. mor. 1, 6  ©  ; n. 290 gt‘ 295.  - 2 Joh 6, 54  DEihr das en nıcht iın euch haben“.?) Iso N1IC bloß der. kirch-
liche Gesetzgeber, sondern Gott selbst befiehlt den Empfangdes Viatikum Wer diesem Befehl schuldbarerweise Nn1ıC. nach-
kommt, geht des ew1gen Lebens verlustig. Dies sollte von den
Deelsorgern WI1e VOoNn den Kranken mehr eachte werden; dann
kämen N1IC. yiele Fälle OL, Kranke ohne Empfang der
Wegzehrung gestorben sSind; dann würde INan reC 'tzgitig anden Kmpfang des 1alıkum denken.

Ohne Zweifel ıst eS er objektiv eine | schwére Sünäe*Q
jemand, der lebensgefährlich erkran ist, 4aUuS Nachläs-

sigkeit die heilige Wegzehrung N1IC. empfängt, weıl eiN schwer S  Z  ©  Bverpilichtendes, göttlıches übertritt. es ist 1es Gebot
Aur eın posıtives un verpflichtet nicht Cu STaVı 1IncCOoMMoOdo,
WIe der unter 1heologen übliche Ausdruck Jautet. Ist dieses
grave incommodum vorhanden 1Im ersten alle, die krebs-
kranke Schwester NUur vermıiıttelst der Magenkanüle kommuni-
zieren kann? Man könnte e1in SOIC grave IncoMmmMoOodum auS -
ZWEL Gründen als vorhanden bezeichnen. Erstens, ‚ weıl eine
solche Art kommunizieren doch eine SEWISSE Unehrerbietig-keıt das Sakrament nıt sıch bringt.. Zweitens; Wei.l auf

C Alph‘onshs, Theol-. I1LLOL n. \290 er 295
Joh 6’
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diese Weise e1INEe sakramentale Kommunion überhaupt OS
lıch ıst Was den ersten TUn angeht, kam selbst der kranken
Schwester die Prozedur unwürdiıg Oor, daß SIC TOLZ
ihres inbrünstigen Verlangens die heilige Kommunion qauf diese
Weise N1C empfangen wollte Das 1C1UM hat auch Z W

mal, nämlıich Jänner 1886 und November 1919
auft eine diesbezügliche rage geantwortet: „An Viaticum ad-
ministrarı possıt introducendo SaCcCras SPECIECS: diırecte SLOMA-
chum, CUul medico V1a inira pectLus aperta sit ad 'cibum et
poLum eXxcıplendum ? 1CU exponıtur 1ON expedire. “ Zweilerle1
ist indes ezug auf diese kirc  iıchen Entscheidungen |912
achten. Erstens konnte ich nırgendwo e1INe authentis ublı-
kation derselben finden Erwähnt werden dieselben ZWAal VO  s
manchen Autoren, _WI1€e Noldin, Marc-Raus; appello, Aertnys-
Damen, aber keiner gıbt eiINn mehr der minder OoIlizielles rgan

welchem dieselben veröffentlicht wurden. amı soll 1U  —
TEeE1NC N1IC gesagt SCHI, daß dıe Entscheidungen unecht
Wahrscheinlich wurden S16 N1IC authentisch publızıert weıl S16
1U Tür den Einzelfall gegeben wurden un keineswegs e1INe a 1l-
SgemMeEINE Vorschrift SC1H ollten Und 1es ist das Zweıite, wWas

eachten ist. Die oben angeführten Autoren lehrenaher,
weniıgstens als probable Meinung, daß TOLZ diıesen partıkulären
Kntscheidungen des 1C1UM die heılıge Wegzehrung urc
die Kanüle Sereic werden ürlie, wofern eın anderer us
möglıch sSe1 un dıe Irreverenz das heilıge Sakrament
vermıleden werde. Eine erhehbhliche Irreverenz cheınt aber NiC.
vorzulıegen. Denn WEeNnnNn C1INe W1INZ18E arliıke der konsekrierten
Hostie zugleic mıt Te1INEIN Wasser vermittelst kleinen
(Glastriıchters Uurc die Kanüle direkt den agen befördert
wird, ist das keine sroße Unehrerbietigkeit das heilige
Sakrament, ist ja doch eın anderer us kommunizleren
möglich. Iso weder die Entscheidungen des eiıligen Offiziıums

Partikularfalle, och dıe dem eılıgen Sakrament
schuldige Ehrfurcht verbieten sıcher und STETS den Empfang
des 1ALLKuUum uUrc e1iINne künstliche Magenkanüle.

ber olchen Empfang des 1atkum hbesteht
eIN anderes; sehr großes Bedenken. Ist eiINe solche Kommunion
überhaupt eiNne sakramentale Kommunion ? Meistens lehren cdıie
J heologen; eStütz qauf dıe ortie der eılıgen Schrift, da ß

gültiıgen sakramentalen Kommunion der SPECIES eline
wirkliche manducatıo notwendig ist un daß N1IC jedwede
sumpti0 genüge In der ar spricht die Heilıge Schrift stets VON

manducatıo, Comest1io „Accıpite et comedite (MAyETE)
„ qu1ls manducaverıt hoc PAanc (EQv TIC DAayN) „Qui

Mt
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manducat (6 TOWYWV) INCcailllı Carnemn) vıtam Qgeter-
nam‘.*). Zum Begrıulf des Essens gehört aber, daß dıe Speise
aus dem un den agen ure Hinunterschlucken be-
ördert wıird. dieses Hinunterschlucken,; ann VOo  —;
eıgentliıchem Essen N1ıC mehr cdie ede SC1IH, Wenn auch e1INe
Ernährung olg Bekanntlich hat cdie neueTeEe Medizin Vel-
schiedene künstliche Ernährungsarten, spezle Urc allerhand
Injektionen. Niıemand wird aber diese Injektionen e1in wirk-
hiches Essen 1NENNECN un: als genügend bezeichnen, geschweigedenn für den erlaubten, sondern auch für den gültigen Kom
munionempfang, WeNn el e1Ne konsekrtierte Hostienpartikel
in]izıert. würde. Wohl lJehren CINISE Theologen ach Vorgang
Von Lugo,die manducatıo oder sumptio SsSel N1C die Ursach
sondern bloß eiINe Bedingung der sakramentalen Kommunilon.?)
Als Beweıls werden die wunderbaren Kommunionen eINISETr
eılıgen angeführt, weilche dıe heılıge Kommunion VOoNn Engels-hand empfangen aben, ohne eigentliches Hinunterschlucken:

die selige‘ Imelda, die heilige Julhana Falconier1,; der heilıge
Stanislaus Aus cQiesen wunderbaren Kommunionen die
Wahrheit des Faktums vorausgesetzt 1äßt sıch indes Sar
nıchts beweilisen. Wunder können DUr durch GottesAll-
mac geschehen, er ] Eınzelfalle dıe naturlıchen un
übernatürlichen Gesetze - handeln ann Selbst wenn der
gewöhnlichen Heilsordnung hbe1ı der sakramentalen Kommunion
e1INe wirkliche manducatıo erforderlich ist, kann]dennochKEınzelfaHe Gottes mac anders bestimmen.

egen den Empfang der eilıgen Wegzehrungf durch eine
Magenkanüle estehen also Trel erhebliche edenken Das
„NOoN expedıre” des 1C1UuMmM, Z WE Einzelfällen ge-
sprochen. Die immerhın vorhandene iIrreverenz das
heilige Sakrament uUurc e1INe solche Prozedur. Der berech-
ıgte un sroße Zweıifel, ob uUurc diese Prozedur der Kranke
überhaupt die sakramentale Kommunion empfängt, wei1l keine
eigentliche manducatıo vorliegt. Deshalb annn I1HNe1Nes Erachtens

Joh 6‚ 55—59 cf. COr LE if.
Vgl Lu9go, de SaCT. eucharist., disp. s sect. E 110 In 0  un  9

de SACT:; E
Im Tevier (19 ‚Juni, lect. 6) eles VO  ; der heiligen Juliana

Falconieri: „De un  — tantum audıta eSt; quod, Cu cıbum capereretinere nulleo modo posset,. aD eucharistica ob Sacramentiı Te-
verentiam arceretur. Verum his angustils constituta, sacerdotem rogavit,ut allatum divinum 41  9 qQUEM oOre SUINeEeTE nequlibat, pectori saltem
exterius admoveret. Precibus illius gessit Sacerdos; el mirum ;eodem temporis omento divinus panis isparuit, et Juliana Sereno
i1denti vu exspiraVvit. Res P em tamdiu fuit, donec virgineumde MoTe curaretur (}01‘PUS_ + inventa 3088081 est sinistrum pectoris aLUus
Carnı veluti sigillo forma hostiae, quae Christi eruc]ıtix1i effigiem
repraesentabat CM
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VO  —_ O1Ner eigentlichen Verpflichtung, die heilige . Wegzehrung
auft diese Weise empfangen oder spenden; nıcht die Rede
SC1H F  he gilt auch 1er der ekannte Satz Sacramenta sunt
propter homines. Sollte gegebenen C11N1 Kranker
sehnsüchtig nach der heılıgen Wegzehrung verlangen,; . könnte
der Priester qauf dıese Weise dieheilige Kommunion spenden
mıt Erlauhbnis SC1HC5S Ordinarlıus, der vorher konstatier hat, daß
uUurc diese Prozedur keine Irreverenz dem hochheiligen - akTrTa-
mente zugefügt Übrigens verschließt der Zungen- oder
Speiseröhrenkrebs selten en Zugang ZU. Magen vollständig.
Ich habe faus  icken Cardıakrebs gesehen, der Kranke
die gewöhnlıche Nahrung urc Are Magenkanüle erhielt, eINeEe

kleine artıke der konsekrierten Hostie aber uUure den Mund,
dıe dann aıt eLWwWAaSs W asser vermischt den agen gelangte
Uurec dıe zleine noch ireigebliebene Offnung der Cardıa €  en

solchen Empfang der heılıgen Kommunıon ist. nıchts e1N-

zuwenden. Bel Zungenkrebs ist. ebenfalls dıe Öffnung der Speise-
röhre selten vollständig verstopft, 368088 ist 1eselDe schwer
gänglıc un ist. e1INE besondere Geschicklichker erforderlich,

1ese1De heranzukommen. In diesem Falle ehren die modernen
Moralisten fast einstimmıg, daß dıe heılige Wegzehrung VeEI-

mıttels kleinen sılbernen L6ffels VOL der Krankenschwester
hıs die Öffnung der Speiseröhre gebrach werden könne.,
ennn dem Priester cdıie notwendige Geschicklichkeit 1)

amı dürfte der erste der dreı oben gestellten gelöst
SCIH Idie Kommunılion Uurc die Magenkanüle ist fast 116

lässıg. DIie Kommun1on, indem eEINe kleine aruke der Hostie
dıe Speiseröhre befördert WITrd, eventuell durch e1ınılie emmes

gee1gneten Krankenwärters, ist, gestattet. Jede erhebliche Ver-
unehrung des Sakramentes wiırd el verhütet, WEeNN durch
Wasserspülung dıe eılıgen Spezles aldigst den Magen be-
ördert werden. DIie VOoNn dem Kinsender erhobenen edenken
werden dadurch, weiıl nicht begründet, beseitigt.

Der zweıte all wird ı1T en Moralhandhüchern behandelt,
gewöhnlıch unter dem 106 De INIMNUN10 qUul Jug1
tussı aDoran Allerdings verwechseln CINISE Moralısten tussıs
un vomiıtus: das Husten un Erbrechen Husten, auch häufiger
Husten mıt tarkem Auswurt ist un LÜr sıch kein Hindernis
für dıe Kommunilon, weiıl die sputa, dıe e1ım Husten Gr
worlfen. werden, N1IC AauUuSs dem agen un der Speiseröhre,
sondern Aaus der unge un der Lutftröhre kommen. Freilich
ann C1MH sehr eitiger.Hustenanfall reflektorisch C111 KErbrechen
verursachen. och dann ist eben nıcht bloß Husten, sondern
auch Eirbrechen vorhanden. Be1 (Gefahr des Erbrechens sınd

Vgl AAan Ne0o IMOT., 111 DE
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E€INISE Moralisten sehr streng un ordern Zeitraum _VOLN
sechs, Jaon ZWO Stunden seıt dem etzten Erbrechen, ehe
die heilige Kommunion geTe1c werden dürfifte Escheint indes

E  [  Dn  ATvernünitiger SCHIN, WEeNN INna  — 1l1eTr N1IC ach mathematischer
Schablone vorgeht, sondern jeden Einzelnen betrachtet
Praktisch soll der Priester zunächst den Arzt eiragen, ob e1INne
sTroße (z‚efahr bestehe, daß dıe heiligen Spezıes erbrochen werden.
Das häufige Erbrechen kann nämlıch AUS den verschiedensten
Ursachen entstehen, wohbel deTr Magen e1Ne mehr oder mıiınder
To Verdauungskraft besitzt Sagt der gewissenhafte Arzt,
daß die ernste Gefahr des Eirbrechens bestehe, darf der Priester:
die heilige Kommunion N1C reichen, weıl sonst dieselbe
großer Verunehrung aussetzen würde. Besteht cdiese ernste Gefahr
N1IC. sıcher, sondern bloß wahrscheıminlich, S reiche der Priester Azunächst e1INe unkonsekrierteHostie un lasse ann eiskaltes
Wasser oder kleine Eıisstücke dem Patiıenten geben Erfolgt Nun
innerhalb Stunde keın Erbrechen, ist anzunehmen, daß
auch er nächsten Stunde eın Eirbrechen folgen werde, -
WCLNN e1iINne kleine konsekrierte Partikel un wıederum Fıswasser
oder . kleine Eisstücke SeTe1C werden. Diese kleine Partikel
wırd übrıgens' infolge der vorhandenen Flüssigkeit un der.
Tätigkeit des Magens Stunde ohl sicher aufgelöst.
Sollte SE es LEirwarten ; das Erbrechen VOLr Ablauf
tunde erfolgen, Mu das Erbrochene entweder verbrannt .
oder mıt 1el Wasser vermengt 1DS Sacrarıum geschüttet werden..

Im drıtten ist wiıederum AI möglıch, C1INe mathe-
matiısch SENAUE Zeıt anzugeben, weil die Verdauungskraft: der
einzelnen Menschen verschiıeden ist. Bel schwacher Ver-
dauungskraft kommt 65 OI daß dıe SCNOSSCHNCN Speisen och
nach Stunden unverdaut ı agen hegen, während be1ı anderen
Menschen cie Verdauung tast unmı  eIDar ach dem Essen C1N-

Übrigens ist be1ı derartigen Magenoperationen ach VOTI-
heriger Magenausspülung meilstens eın periculum INOTa
Daher sollen ach der eılıgen Kommunion, ECZW. ach der
zelehbrierten eıligen Messe weniıgstens drel . Stunden vergehen,ehe die Magenausspülung VOTSCHNOMUNENwird. In dreı Stunden
Sınd die GgCENOSSCHNEN eıligen Spezles ohl sıcher ı agen auf- _
gelöst

Freiburg (Schweiz). U/nıiv.--Prof. Dr Prümmer
VE (Fragen ZUTLT- gerichtlichen Zeugenpflicht.) SempronI1us _wırd qals Miıtglied der Ortsfeuerwehr Nachts Trand-

Wuplatz gerufen ort S1e un hört manches, Was ıh un
viele andere autden edanken bringt: der bbrändler hat SCIN
Haus selhst angezündet, tür Neubau Stelle SC1NeES
a  en, baufälligen Hauses die Versicherungssumme erhalten
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